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Beiblatt zum Sicherheitsdatenblatt / Supplement to the safety data sheet

Abschnitt 1 / Section 1                                       s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.1 Produktidentifikation /  Product identification                     s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.2 Verwendungen des Stoffs /  Uses of the substance            s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten / Details of the supplier

Firmenname /    Supplier Stürmer Maschinen GmbH, 
Straße /             Street Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 
Ort /                   City D-96103 Hallstadt
Tel. /                  Phone +49 (0)951 96555 - 0   (07:00 - 17:00 Uhr / 07:00 am - 05:00 pm) 
E-Mail /              E-Mail info@stuermer-maschinen.de

1.4 Notrufnummer / Emergency Telephone

Wählen Sie die passende Notrufnummer anhand des GHS-Symbols auf Ihrem Gefahrgut oder entsprechend Abschnitt 2.2 des orig. Sicherheitsdatenblattes *.
Call the appropriate emergency number using the GHS symbol on your dangerous goods or according to section 2.2 of the original safety data sheet *.

* 07:00 - 17:00 Uhr, außerhalb dieses Zeitraums kann die Nummer auf dem Sicherheitsdatenblatt angerufen werden / 
   07:00 am - 05:00 pm,   outside this time, the number on the safety data sheet can be called 

Für alle anderen Informationen siehe Original-Sicherheitsdatenblatt / For all other information, see the original safety data sheet

GHS Gefahren-

piktogramm /

GHS symbol

GHS-Kürzel/

GHS-no.

Mögliche 

Signalwörter/ 

Warning

Gefährdungsklassen / Description of hazards
Notrufnummer */

Emergency Phone *

GHS01
bis

GHS09

+49 (0)951 96555 
- 590

Sammelnotrufnummer 
Gefahrstoffe

GHS01

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, 
selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, organische Peroxide /
Explosive substances / mixtures and products containing explosives, self-
reactive substances / mixtures, organic peroxides

- 591

GHS02

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, organische Peroxide, entzündbare 
Gase, Aerosole Flüssigkeiten, Feststoffe, selbsterhitzungsfähige Gemische, 
pyrophore Flüssigkeiten und Feststoffe, Stoffe/Gemische, die bei Berührung 
mit Wasser entzündbare Gase bilden / 
Self-reactive substances / mixtures, organic peroxides, flammable gases, 
aerosols, liquids, solids, self-heating mixtures, pyrophoric liquids and solids, 
substances / mixtures which form flammable gases on contact with water

- 592

GHS03

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Oxidierende Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe /
Oxidizing gases, liquids, solids

- 593

GHS04
Achtung / 
Attention

Verdichtete, verflüssigte, gelöste und tiefgekühlt verflüssigte Gase / 
Compressed, liquefied, dissolved and refrigerated liquefied gases

- 594

GHS05

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Verätzung der Haut, schwere Augenschäden,
auch metallkorrosive Eigenschaften / 
Chemical burns to the skin, severe eye damage,
also metal-corrosive properties

- 595

GHS06
Gefahr / 
Danger

Äußerst schwere und schwere akute Gesundheitsschäden oder Tod / 
Extremely severe and severe acute damage to health or death

- 596

GHS07
Achtung / 
Attention

Akute Gesundheitsschäden, Reizung der Haut, der Augen und der 
Atemwege, Sensibilisierung der Haut, narkotisierende Wirkungen / 
Acute damage to health, irritation of the skin, eyes and the respiratory tract, 
sensitization of the skin, narcotic effects

- 597

GHS08

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Chronische Gesundheitsschäden (Organschädigungen) bei einmaliger oder 
mehrmaliger Exposition, krebserzeugende, erbgutverändernde und fort-
pflanzungsgefährdende Wirkungen, Lungenschäden durch Eindringen von 
Substanzen in die Lunge (Aspirationsgefahr), Sensibilisierung der Atemwege / 
Chronic damage to health (damage to organs) after single or multiple exposure, 
carcinogenic, mutagenic and reproductive effects, lung damage due to the 
penetration of substances into the lungs (risk of aspiration), sensitization of the 
respiratory tract

- 598

GHS09

Achtung oder
ohne Signalwort/

Attention or 
without wording

Giftig für Wasserorganismen mit kurz- und langfristiger Wirkung / 
Toxic to aquatic organisms with short and long-term effects

- 599
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Schneidöl Biocut

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Schneidöl, Metallbearbeitungsöle

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

keine/keiner

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

HL-Technology GmbHFirmenname:

Straße: Brunnenstr. 28a

Ort: D-32052 Herford

Telefon: Telefax:+49(0)5221-10227-30 +49(0)5221-10227-40

info@hl-technology.deE-Mail:

Frau Dr. FeldmannAnsprechpartner: +49(0)5221-10227-58Telefon:

E-Mail: sdb@hl-technology.de

www.hl-technology.deInternet:

Regulatory Affairs / Sicherheitsdatenblätter / Datenmanagement / Abteilung 

Produktsicherheit

+49(0)5221-10227-30 (8:00 - 17:00 Uhr). Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten 

besetzt.

Auskunftgebender Bereich:

Informationszentrale gegen Vergiftungen (GIZ) Bonn, Tel.: +49(0)228 / 19240 

(24h-Notrufbereitschaft)

1.4. Notrufnummer:

BfR# 7681522

Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich . 

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die 

Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen:
Chemische Charakterisierung
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

2,5 - < 5 %78-42-2 Tris(2-Ethylhexyl)phosphat

201-116-6 01-2119517575-36

0,1 - < 1 %118-82-1 Ionox 220; 2,2', 6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol

204-279-1 01-2119970557-25

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

78-42-2 201-116-6 2,5 - < 5 %Tris(2-Ethylhexyl)phosphat

inhalativ:  LC50 = > 447 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = 18400 mg/kg; oral:  LD50 = > 

9260 mg/kg

118-82-1 204-279-1 0,1 - < 1 %Ionox 220; 2,2', 6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol

dermal:  LD50 = > 2000 mg/kg; oral:  LD50 = > 2000 mg/kg

Weitere Angaben

Mineralölfrei.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem 

Tragen waschen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit 

Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Bei andauernden 

Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 

ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Ärztliche Behandlung notwendig.

Nach Augenkontakt

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  KEIN Erbrechen 

herbeiführen. Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. 

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, 

Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
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5.1. Löschmittel

Schaum. Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO2).

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Organische Crackprodukte. 

Phosphor-Verbindungen. Phosphoroxide. Stickoxide (NOx).

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Brandrückstände und Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen . 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen . 

Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz 

zu verwenden. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Ungeschützte Personen fernhalten. Auf 

windzugewandter Seite bleiben. Personen in Sicherheit bringen. Besondere Rutschgefahr durch 

auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Allgemeine Hinweise

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisation 

oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Mit flüssigkeitsbindendem 

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen und in 

geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der 

Umweltvorschriften gründlich reinigen. Mit Detergentien reinigen. Lösemittel vermeiden. Den betroffenen 

Bereich belüften.

Weitere Angaben

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln . Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Ölnebel 

(Wachs) / Aerosol / Nebelbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt.

Hinweise zum sicheren Umgang

Das Produkt selbst brennt nicht. Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Fettfilm der 

Haut nach der Reinigung durch Anwendung einer Fettcreme wiederherstellen , um Dermatitis (Hautentzündung) 

vorzubeugen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 

aufbewahren. Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von 

Feuchtigkeit zu vermeiden. Haltbarkeitsdatum beachten: 36 Monat(e).

Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 40 °C

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, stark. Starke Säure. Starke Lauge. Pyrophore oder 

selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe (Selbstentzündliche Stoffe). TRGS 510

Zusammenlagerungshinweise

Schützen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Feuchtigkeit.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Metallbearbeitungsöle. Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

118-82-1 Ionox 220; 2,2', 6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 2592 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,28 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,15 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,1 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,1 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

118-82-1 Ionox 220; 2,2', 6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol

Sekundärvergiftung 3,3 mg/kg

Boden 0,089 mg/kg

Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen , für die ein Arbeitsplatzgrenzwert 

festgelegt ist.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
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Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen . Erdung von 

Behältern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Augenduschen und Sicherheitsdusche 

bereit halten. Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor 

dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Dicht schließende Schutzbrille. DIN EN 166 

Bei erhöhter Gefährdung zusätzlich Gesichtsschutz tragen. (DIN EN 165)

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: (EN ISO 374) Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen 

nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. 

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 

-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: 0,9 - 1,0 mm

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min

Permeationslevel: 6

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Handschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) 

erforderlich. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe 

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Hautschutzplan erstellen und beachten!

Körperschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich . Wenn 

technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden. Kombinationsfiltergerät (DIN EN 141). A2/P2

Filtertypen: A, B, E, K. Keine Kleinfilter (Filterklasse 1) verwenden! Klasse 2: Höchstzulässige 

Schadstoffkonzentration in der Atemluft = 5000 mL/m³ (0,5 Vol.-%); Klasse 3 = 10000 mL/m³ (1,0 Vol.-%).

Atemschutz

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: gelb

nach: SchneidölGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht bestimmtSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

> 180 °C DIN EN 57Flammpunkt:

Entzündbarkeit
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nicht bestimmtFeststoff/Flüssigkeit:

nicht bestimmtGas:

nicht bestimmt

Explosionsgefahren

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur

nicht bestimmtFeststoff:

nicht bestimmtGas:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

pH-Wert: nicht anwendbar

Dynamische Viskosität: nicht bestimmt

Kinematische Viskosität:

  (bei 40 °C)

37 mm²/s ASTM D 7042

Wasserlöslichkeit: Nicht mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 0,91 g/cm³ DIN EN ISO 12185

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Weitere Angaben

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 

stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Feuchtigkeit. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 

Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel, stark. Starke Säure. Starke Lauge. Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe.

10.5. Unverträgliche Materialien
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Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. 

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Organische Crackprodukte. 

Phosphor-Verbindungen. Phosphoroxide. Stickoxide (NOx).

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

78-42-2 Tris(2-Ethylhexyl)phosphat

Ratte (Rattus).LD50 > 9260 

mg/kg
ECHAoral

KaninchenLD50 18400 

mg/kg
ECHAdermal

inhalativ (4 h) Aerosol LC50 > 447 

mg/l

Ratte (Rattus). ECHA

118-82-1 Ionox 220; 2,2', 6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol

Ratte (Rattus).LD50 > 2000 

mg/kg
ECHAoral OECD 401

Ratte (Rattus).LD50 > 2000 

mg/kg
ECHAdermal OECD 402

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden 

Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Allgemeine Bemerkungen

Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet . Die Einstufung wurde für geprüfte 

Eigenschaften nach Richtlinie 67/548/EWG, Anhang VI durchgeführt, ansonsten nach dem 

Berechnungsverfahren der Richtlinie 1999/45/EG.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Das Produkt wurde nicht geprüft.
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Tris(2-Ethylhexyl)phosphat78-42-2

Akute Fischtoxizität 96 h SDSLC50 101 mg/l Oryzias latipes 

(Medaka, 

Japankärpfling, 

Reisfisch)

OECD 203

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Tris(2-Ethylhexyl)phosphat78-42-2

     OECD 301B 0,76 28 ECHA

     Dieses Produkt ist nach bisherigen Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

78-42-2 > 6,26Tris(2-Ethylhexyl)phosphat

118-82-1 8,9Ionox 220; 2,2', 6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol

BCF

QuelleSpeziesBCFBezeichnungCAS-Nr.

78-42-2 Tris(2-Ethylhexyl)phosphat 9,2 - 22 Cyprinus carpio (Karpfen) SDS

im Lieferzustand flüssig

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Keine Daten verfügbar

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Gelangt bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung nicht ins Abwasser . Nicht unverdünnt bzw. in größeren 

Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

120119 ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER 

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN 

UND KUNSTSTOFFEN; Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 

physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen ; 

biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle; gefährlicher Abfall
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Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER 

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN 

UND KUNSTSTOFFEN; Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 

physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen ; 

biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle; gefährlicher Abfall

120119

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Mit viel Wasser/Seife waschen. Vollständig entleerte 

Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu 

entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

NeinMarine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende 

Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgeführt :

Tris(2-Ethylhexyl)phosphat

Ionox 220; 2,2', 6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten .

Weitere Angaben

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel SpezifikationLCS SU PC PROC ERC AC TF

Industrielles Sprühen, 

Nicht-industrielles 

Sprühen, 

Metallbearbeitungsöle

22 25 7, 11, 17, 18 - - KSS 1 - -

Metallbearbeitungsöle - 16, 25 10, 13, 17, 

18, 19, 24, 

25

- - Schneidöl 2 - -

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren

PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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